
und so den Bestimmungender „WelserHafnerordnung"vom 19.Oktober
1584unterworfen.Diese, sowiedie folgendenmodifiziertenOrdnungenaus
den Jahren 1651und 166ghaben wir bereits im Wortlaut in „Bunte Hafner-
keramikder Renaissance,Wien 1906"unter BeilageII bis IV veröffentlicht.
Ohne das Verhältnis mit Wels zu lösen, errichteten die Gmundener Hafner
am I0. Juli 1625 eine eigene Handwerksordnung, welche am 12.November
vomStadtmagistratbestätigtwurde.SieenthieltihreSatzungenin25Punkten:

DieMeisterundGesellensolltenin der StadtihreordentlicheHerbergehabenundaufderselbenalljährlich
am Tage des heiligen Propheten w
Jeremias(26._]uni)zusammenkommen, A135Ü" g" i'-danninderPfarrkircheeinenGottes- F." kdienstoderJahrtag,hernachaberauf hl, l
der Herbergedie „fürfallendenNot- es" Q5.
turften" in Gegenwart eines vom g
MagistratverordnetenBeisitzersab- 2; (1,4 i, ihandelnunddanneine"gebührliche" _ .4xT_ iMahlzeithalten.DasVersäumnisdes 3'i y Ä
Gottesdiensteswurdevon einem um J 1km '03 1KQ_Meistermit2E,voneinemGesellenw?z i u" j f1x5;mit1ü"WachszurZechladegebüßt. I; ßuä; 2 Äm,Q:AnderweitigeVersammlungendes d),1; L. ü. Kät-Handwerksfandennochviermalim v?JahrzurQuatemberzeit,gewöhnlichfdxflzgiwamz"um12Uhrmittags,aufderHerberge i "I,statt und dientenzur „Erhaltungder M1. 1'
Ordnungund Abhandlungdessen, ä"
was im Handwerk fürfällt". Hiebei

erlegte ein jeder Meister 1 ßü zur
Lade. Diese wurde auf der Herberge
verwahrt und war mit drei Schlössern

Weihwasserbecken. Hafnerarbeit um 1600.Versehen:
äuddenä?
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Zech" BesitzerViktorMillerv.Aichholz
meister un er tknec t je einen
Schlüssel besaßen. Sämtliche Einnahmen der Lade wurden von dem zweiten
Zechmeister in ein Register eingetragen und verrechnet. Die Wahl der zwei
Zechmeister,von denen der zweite als der "mündere"dem ersten "zuge-ordnet" war, fand alljährlicham Quatember-Sonntagzu Weihnachten statt.
SiegeschahdurchStimmenmehrheitund waren die bisherigenFunktionäre
wiederwählbar.JederZechmeisterwarnurdasalleinzutun befugt,„wasihm
von eines ganzen Handwerks wegen gebührt und mehrers nit". Wer zu den
Versammlungenohne rechtmäßigeUrsacheoderEntschuldigungum eine
Viertelstundezu späterschien,wardum 1[F91gestraft.Wenn einMitglieddesHandwerksdieEinberufungeineraußerordentlichenVersammlungbe-
gehrte, so mußte derZechmeisternur dann willfahren,wennjener 4ß Äßzur


